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WER CLEVER VORSORGT HAT GUT LACHEN

Pflege in Deutschland ist teuer. Die gesetzliche Pflichtversicherung 
kann in der Regel nur einen Teil der Kosten abdecken. Mit einer priva-
ten Vorsorge ist man im Pflegefall gut aufgehoben

Zwei Dinge sind den Deutschen besonders wichtig: Sie wollen unabhän-
gig und selbstbestimmt sein – in jungen Jahren sowieso, aber gerade auch 
im Alter.
Und viele bleiben heute oft lange fit, aktiv und gesund. Doch irgendwann 
kommt der Moment, wo man Hilfe benötigt. Jemand, der es gewohnt ist, 
sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, möchte auch dann möglichst 
unabhängig bleiben. Damit das gelingt, braucht es Vorsorge. Die meisten 
Menschen wissen das auch, doch zu wenige machen Nägel mit Köpfen: 
Unter vier Prozent der Deutschen haben eine Pflegezusatzversicherung. 
Und das obwohl statistisch gesehen drei von vier Frauen und jeder zwei-
te Mann damit rechnen müssen, einmal pflegebedürftig zu werden.

Warum eine private Pflegeversicherung sinnvoll ist
Es ist richtig: Jeder Deutsche besitzt zwar eine Pflege-Pflichtversicherung. 
Seit 1995 ist diese ein Muss. Doch bietet sie im Pflegefall eine umfassende 
Absicherung? Die Antwort lautet: Nein. Die Pflichtversicherung ist ein 
erster wichtiger Schritt – aber nicht mehr. Sie kommt für einen Grund-
schutz auf, bei dem der Versicherte jedoch teils kräftig zuzahlen muss, 
wenn er tatsächlich Hilfe braucht. Bei einer Pflege zuhause rechnet man 
beispielsweise für den städtischen Raum mit Kosten von 500 bis 1500 
Euro pro Monat, die nicht gedeckt sind und die man zusätzlich selbst 
aufbringen muss.
Die Allianz bietet deshalb Ergänzungsprodukte für eine bessere Versor-

gung und eine größere finanzielle Freiheit. Die Produkte haben alle gemeinsam, dass 
die Auszahlungen im Gegensatz zur Pflichtversicherung nicht zweckgebunden sind. 
Der Versicherte kann sie also für das ausgeben, was ihm am wichtigsten ist.

Besonders attraktiv sind außerdem die Zusatzservices: Diese stehen Versicherten zum Bei-
spiel im Tarif PflegetagegeldBest auch dann offen, wenn sie selbst zwar keine Pflege be-
nötigen, aber einem pflegebedürftigem Familienmitglied helfen möchten. Die Betroffenen 
erhalten dann tatkräftige Hilfe durch die Mitarbeiter der Pflege-Assistance von WDS-Care. 
Bei Bedarf vermitteln sie auch einen Platz in der Tagespflege – oder, wenn die Beteiligten 
es wünschen, in einem Pflegeheim. Die Allianz garantiert in diesem Fall, für Kunden oder 
ihre Angehörigen innerhalb von 24 Stunden einen Pflegeheimplatz zu finden.

ÜBER PFLEGE SPRECHEN – JE 
FRÜHER DESTO BESSER
 
Eine Pflegeversicherung ist ein Muss, 
da die gesetzliche Pflichtversicherung 
nicht reichen wird. Beachten sollte man 
dabei, dass die Versicherungen beson-
ders günstig sind, wenn man sie schon 
in jungen Jahren abschließt. Je früher, 
umso besser.

Eine Werbekampagne der Allianz Pri-
vaten Krankenversicherung (APKV) 
macht Kunden derzeit auf das Thema 
Pflege aufmerksam. In Zusammenar-
beit mit der BILD-Mediengruppe ist die 
Pflegevorsorge der Allianz im Format 
der so genannten „Volks-Produkte“ 
den ganzen März über off- und online 
in BILD, BILD am Sonntag und weite-
ren Medien der BILD-Gruppe präsent. 
Gesicht der Kampagne und Allianz 
Pflegebotschafter 2019 ist der bekannte 
Schauspieler Dieter Hallervorden. Er 
verkörpert, was für viele Ältere eben-
falls wichtig ist: eigenständig bleiben, 
aktiv sein und das Leben mit Humor 
nehmen - „Wer clever vorsorgt, 
hat gut lachen“.
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DIE BARMENIA MEDIAPP – DEN TELEARZT IMMER DABEI! 

Medizinische Beratung hat viele Facetten – genau wie Ihre Gesundheit 
Sie leben den ganz normalen Familienalltag, sind beruflich als auch privat in der Ferne Zu-
hause. Aus Erfahrung wissen Sie, dass dieser Alltag schnell mal aus den Fugen geraten kann. 

Wenn es um die Gesundheit Ihrer Familie geht – insbesondere wenn Ihr Kind krank ist 
– ist eine exzellente und unkomplizierte Gesundheitsversorgung das Wichtigste. Je nach 
Tageszeit oder Aufenthaltsort kann es aber auch mal schwierig werden, kurzfristig einen 
medizinischen Rat einzuholen.

Zwei Beispiele: 
 • Es ist Freitagabend und Ihr Kind wirkt fiebrig. Jetzt in die Notaufnahme? 
  Ein Gespräch mit den Fachärzten über die Barmenia MediApp bringt Klarheit. 
  Mit den angeratenen Medikamenten kehrt schnell wieder Ruhe ein.
 • Ein längerer Auslandsaufenthalt in Kanada. Bänderriss! 
  Mit der Barmenia MediApp erhalten Sie schnell eine Zweitmeinung. 
  Direkt ist geklärt, ob eine OP im Ausland wirklich notwendig ist.

Für Versicherte anderer PKV-Unternehmen und GKV-Mitglieder bietet die Barmenia seit dem 
01.11.2018 den neuen MediApp-Tarif an.

Highlights des Barmenia MediApp Tarifs
 • Erschwinglicher und stabiler Monatsbeitrag: 9,80 EUR
 • Flexibilität: Keine Mindestvertragslaufzeit
 • Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre sind ab Geburt beitragsfrei mitversichert
 • Keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten
 • Entschärfung von Versorgungslücken wie beispielsweise in ländlichen Wohngegenden
 • Ansprechpartner diverser Fachrichtungen: 200 Ärzte aus über 30 Fachrichtungen
 • 24/7 erreichbar – auch nachts, nach Feierabend, am Wochenende oder aus dem Ausland

Gute Gründe für privat Versicherte (anderer PKV-Unternehmen):
 • schneller medizinischer Rat ohne Auswirkung auf die Hauptversicherung
 • keine Anrechnung auf den Selbstbehalt oder die Beitragsrückerstattung

Gute Gründe für gesetzlich Versicherte:
 • direkter Weg zum Facharzt, 200 Ärzte aus über 30 Fachrichtungen
 • keine Anrechnung auf die Hauptversicherung, ohne Auswirkung auf die Bonusregelung

SCHNELL, EINFACH, FLEXIBEL – DEN TELEARZT IMMER DABEI.

Die Barmenia möchte jedem einen Zugang zu 
qualitativ hochwertiger, ärztlicher Beratung er-
möglichen – jederzeit, rund um die Uhr, gleich 
wo Sie sich aufhalten.
 
Bereits seit Januar 2018 können Barmenia PKV-Versicherte einen 
telemedizinischen Service über ihre Vollversicherung kostenfrei 
inkl. Rezepte und Facharztüberweisungen nutzen.
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1. Ohne Testament gilt die
gesetzliche Erbfolge  

Verstirbt ein Angehöriger – verwandt 
oder verheiratet – und hinterlässt kein 
Testament oder Erbvertrag, stellen 
sich die Hinterbliebenen nicht selten 
die Frage, wer denn nun was vom Ver- 
mögen erbt. Die Antwort darauf gibt 
die gesetzliche Erbfolge. Laut Bürger-
lichem Gesetzbuch erben Verwandte 
nach einem System von „Ordnungen“, 
die sich am Verwandtschaftsgrad zum 
Erblasser orientieren. Kurz gesagt: Je 
näher Sie mit dem Erblasser verwandt 
sind, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Sie erben.  

2. Schreiben Sie Ihr Testament
mit der Hand!

Mit einem Testament können Sie die 
gesetzliche Erbfolge grundsätzlich 
aufheben. Ein Testament hat aller-
dings nur dann rechtsverbindliche 
Gültigkeit, wenn Sie es von der ersten 
bis zur letzten Zeile handschriftlich 
erstellen und am Schluss des Textes 
so unterschreiben, wie Sie üblicher-
weise unterzeichnen – am besten mit 
Vor- und Zunamen. Ein maschinen-
geschriebener Text, ein Testament mit 
maschinell erstellten Zusätzen oder 
mit Ergänzungen von anderen Perso-
nen ist unwirksam. 

3. Dank Pflichtteil ist Enterben
fast nicht möglich 

“Ich enterbe Dich“ ist zwar schnell 
gesagt. Es ist aber nicht ohne weiteres 
möglich, die nächsten Angehörigen - 
insbesondere Kinder oder Ehepartner 
- in einer Verfügung von Todes wegen 
komplett vom Nachlass auszuschlie-

ßen. Ihnen spricht der Gesetzgeber 
nämlich einen Pflichtteil zu, der nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht zum Tragen kommt. Somit hat 
man immer noch einen Anspruch 
auf den Wert des halben gesetzlichen 
Erbteils, den man ohne ein Testament 
erhalten hätte. 

4. Der Erbvertrag ist eine
Alternative zum Testament 

Für Lebensgefährten in einer „wilden 
Ehe“ ist der Erbvertrag die einzige  
Möglichkeit, gemeinsam testamenta-
rische Anordnungen zu treffen. Aller-
dings: Während Sie ein Testament 
jederzeit ändern können, binden Sie 
sich beim Abschluss eines Erbvertra-
ges gegenüber Ihrem Vertragspartner 
oder auch mehreren Vertragspart-
nern. Einseitig können Sie den Erbver-
trag außer in wenigen Ausnahmefäl-
len nicht mehr ändern oder aufheben. 
Das können Sie nur gemeinsam mit 
Ihrem Vertragspartner – da hilft auch 
ein Testament jüngeren Datums nicht. 

5. Manchmal ist es besser,
ein Erbe auszuschlagen 

Eine Erbschaft kann Sie zu Vermögen 
bringen, aber ebenso mit Pflichten 
verbunden sein. Zum Beispiel, wenn 
Sie die Schulden des Erblassers beglei-
chen müssen. Es ist sehr ungünstig, 
wenn der Nachlass in erster Linie aus 
Verbindlichkeiten besteht. Unser Tipp: 
Sie wissen als möglicher Erbe noch 
nicht, ob Sie das Erbe antreten wollen? 
Dann sollten Sie unbedingt bei allen 
auf den Nachlass bezogenen Hand-
lungen – beispielsweise Miete für eine 
Eigentumswohnung entgegennehmen 
– deutlich klarmachen, dass Sie nur als 
vorläufiger Erbe  handeln.

6. Der Erbschein legitimiert
Erben gegenüber Dritten 

Der Erbschein dient Ihnen als Aus-
weispapier gegenüber Dritten wie 
Banken, Versicherungen und dem 
Grundbuchamt. Er ermöglicht Ihnen 
als legitimem Erbe, über das geerbte 
Vermögen zu verfügen. Dies ist dann 
erforderlich, wenn Sie Ihre Erbenstel-
lung nicht anderweitig - zum Beispiel 
durch ein öffentliches Testament - 
nachweisen können. Wichtig zu 
wissen: Wer einen Erbschein bean-
tragt, nimmt das Erbe an! 

7. Die Erbschaftssteuer hängt
vom Verwandtschaftsgrad ab 

Wie viel Erbschaftssteuer Erben zah-
len müssen, hängt vom Verwandt-
schaftsgrad zum Erblasser und von 
der Höhe des ererbten Vermögens ab. 
Grundsätzlich gilt: Je näher Sie ver-
wandt sind, desto höher ist Ihr Erb-
schaftssteuer-Freibetrag. Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner und 
Kinder erhalten zusätzlich zu diesem 
Freibetrag noch einen Versorgungs-
freibetrag. 

8. Um sein digitales Erbe sollte
man sich rechtzeitig kümmern 

Wenn ein Internet-User stirbt, lebt 
sein Profil weiter – bis sich jemand 
kümmert. Wer nicht ewig weiter in 
den unendlichen Weiten des Netzes 
schweben möchte, sollte vorsorgen. 
Zum Beispiel mit einem Testament. 
Wichtig wäre auch, Passwörter sinn-
voll zu hinterlegen, damit die Angehö-
rigen handlungsfähig sind. 

ACHT DINGE, DIE SIE RUND UMS ERBEN UND VERERBEN WISSEN SOLLTEN 

Der Tod eines Angehörigen ist meist sehr belastend: Zusätzlich zu Trauer und Abschiedsschmerz 
müssen Sie meist juristische Formalitäten erledigen. Mit fundiertem Wissen ist das Erbrecht kein Buch 
mit sieben Siegeln. Wir versorgen Sie daher mit einigen wichtigen Infos rund ums Erben und Vererben. 
Und zeigen an zwei Fällen aus der Praxis, wie wertvoll Erb-Rechtsschutz für Sie werden kann.

BEISPIEL AUS DER PRAXIS: 
HIER HILFT DER ARAG 
ERB-RECHTSSCHUTZ   

ERBSTREIT UM DEN  
PFLICHTTEIL 
Peter M. hat von seinem verstor-
benen Vater nach dem Testament 
120.000 Euro Bargeld geerbt. Getrübt 
wird sein Erbe, als er hört, dass der 
gesamte Nachlass zwei Millionen 
Euro betragen soll. Das restliche Erbe 
fiel an die überlebende Ehefrau und 
seine Schwester. 

Peter M. macht vor Gericht seinen 
vermeintlichen Pflichtteil von 
250.000 Euro abzüglich der erhalte-
nen 120.000 Euro, also 130.000 Euro 
geltend. Es stellt sich jedoch heraus, 
dass ein Teil des Nachlasses erheblich 
mit Schulden belastet ist. Die Familie 
schließt vor Gericht einen Vergleich, 
wonach der Sohn, Herr M., noch wei-
tere 65.000 Euro erhält.

SO HILFT UNSER  
ERB-RECHTSSCHUTZ 
Aufgrund der Einigung tragen wir für 
Herrn M. die entstandenen Anwalts- 
und Gerichtskosten von insgesamt 
7.624 Euro.

Das leistet der ARAG Erb-Rechtsschutz: 

   Individuelle Anwaltsberatung: Ein fachkundiger Anwalt beantwortet Ihre Fragen zu  
einem Erbrechtsfall – wir zahlen das für Sie.   

   Kostenschutz vor Gericht: Sie streiten mit Miterben vor einem deutschen Gericht um  
Erb-Anteile oder die Anfechtung eines Testaments?  
Wir übernehmen die Kosten (bis 10.000 Euro pro Vertragslaufzeit). 

   Mediation: Ein von uns vorgeschlagener Mediator hilft, einen Streit ums Erbrecht außergerichtlich  
beizulegen – wir kommen dafür auf (bis 3.000 Euro je Fall und bis zu 6.000 Euro pro Kalenderjahr).  

ARAG ERB-RECHTSSCHUTZ
IHR RÜCKHALT  BEIM ERBEN UND VERERBEN

Erbrechtliche Streitigkeiten kommen in den besten Familien vor. Gut, dass Sie sich 
dann auf die kompetente Rückendeckung der ARAG verlassen können! 

So nur bei
der ARAG!
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NOTFALLVORSORGE

Jeder kann unverhofft, z.B. durch einen Unfall, eine schwere Krankheit oder sonstige 
Umstände, in eine Situation kommen, in der er handlungsunfähig ist und dringend Hil-
fe benötigt.
Viele Menschen glauben, dass sie für solche Fälle durch eine Patientenverfügung und 
eine Vorsorgevollmacht ausreichend abgesichert sind.

Das ist leider ein Trugschluss!
Eine effektive Notfallvorsorge sollte darin bestehen, dass diese Dokumente im Notfall 
Rettungskräften - ohne eigenes Zutun des Betroffenen - sofort zur Verfügung stehen, 
aber auch darin, dass sofort wichtige medizinische Daten verfügbar sind, um Leben zu 
retten.

Wie haben Sie es organisiert, wenn Angehörigen etwas zustößt (egal ob im In- oder Aus-
land, dass Sie sofort über diesen Notfall informiert werden und anders herum,  wenn 
Ihnen etwas zustößt, dass Ihre Familie schnell und weltweit informiert werden kann?

Kennen Ihre Angehörigen Ihre wichtigsten medizinischen Daten, wie Kontaktdaten des 
Hausarztes, Blutgruppe, Allergien, medizinische Risiken, welche Medikamente Sie re-
gelmäßig nehmen und welche Sie nicht nehmen dürfen  etc. und kennen Sie die entspre-
chenden Daten Ihrer engsten Angehörigen?

Viele von Ihnen werden sich eingestehen müssen, dass Sie nichts organisiert haben und 
auch keine Kenntnis über medizinische Daten haben.

Ich biete Ihnen eine Notfallvorsorge-Lösung die alles berücksichtigt.
DIE LÖSUNG HEISST “NOTHILFEPASS“.

Nähere Informationen finden Sie im nachfolgenden kurzen Video!
www.makler-opf.de/notfallvorsorge-376278

BEITRAG ZUR ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNG GESUNKEN
 
Seit dem 1. Januar 2019 ist der Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung von 3,0 auf 
2,5% gesunken. Die Beiträge von Arbeit-
gebern und Beschäftigten werden jeweils 
zur Hälfte getragen. Somit wird der Ar-
beitgeber um 0,25% entlastet. Gültig ist 
die Senkung auf 2,5% bis zum 31.12.2022, 
danach steigt der Beitragssatz dann auf 
2,6% .

MINDESTBEITRAG SINKT FÜR 
SELBSTSTÄNDIGE
 
Seit dem 1. Januar 2019 ist der Mindest-
beitrag zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung für Selbstständige mit geringem Ein-
kommen deutlich gesunken. Er beträgt 
jetzt inklusive Pflegebeitrag nur noch 
rund 171,00 € im Monat. Bisher mussten 
Selbstständige monatlich mindestens 
423,00 € für die Kranken- und Pflegever-
sicherung bezahlen, wenn sie sich freiwil-
lig gesetzlich krankenversichert hatten. 
Der Grund für die Änderung liegt an der 
Bemessungsgrundlage, die von bisher 
2.284,00 € auf 1.038,00 € abgesenkt wurde. 
Davon profitieren alle Selbstständigen, 
die weniger als 2.284,00 € im Monat ver-
dienen.

KRANKENVERSICHERUNGSBEI-
TRÄGE WIEDER PARITÄTISCH 
FINANZIERT
 
Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Kran-
kenversicherung bleibt 2019 unverändert 
bei 14,6%. Hinzu kommt der Zusatzbei-
trag, den jede Krankenkasse entsprechend 
ihres Finanzbedarfs von den Versicherten 
erhebt. Die Versicherten mussten den 
Zusatzbeitrag bisher alleine tragen. Dies 
hat sich seit dem 1. Januar 2019 geändert. 
Er wird nun wieder paritätisch, also zur 
Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern, finanziert. Da der durchschnittliche 
Zusatzbetrag 2019 bei 0,9% liegt, ist die 
Belastung für Arbeitgeber im Schnitt um 
rund 0,5% gestiegen.
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 Niedrige Mindesteinzahlung: Der Mindesteinzahlungs- 
betrag liegt bei 25 €.

 Individuell einzahlen: Es sind einmalige oder regelmäßige 
monatliche Einzahlungen möglich. 

*  Bei der Auszahlung können ggf. Steuern anfallen.

© Allianz Lebensversicherungs-AG 2018 

 Transparent informieren: Der aktuelle Wert der  eigenen 
 Zukunftsvorsorge kann im Onlineportal in Echtzeit 
 eingesehen werden.

 Einfach anpassen: Die Höhe der regelmäßigen Einzahlung, 
die persönlichen Daten und die Kontoverbindung sind 
 jederzeit anpassbar.

FOURMORE BIETET EINE EINZIGARTIGE KOMBINATION AM MARKT:

  Mehr Freiheit: Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen frei 
wählbar und keine langfristigen Zahlungsverpflichtungen.

  Mehr Klarheit: Mit dem Onlineportal FOURMORE selbst 
managen und die Vorsorge stets im Blick behalten.

  Mehr Sicherheit: Alle Einzahlungen sind zum 67. Geburtstag 
garantiert.

  Mehr Wachstum: Von der chancenreichen und nachhaltigen 
Kapitalanlage der Allianz profitieren.

 Kostenlos auszahlen lassen: Mit wenigen Klicks kostenlos 
Geld  auszahlen lassen.* Das Besondere: Jeder entnommene 
Euro kann kostenlos wieder eingezahlt werden.

 Individuell einrichten: Mit dem Onlineportal kann man 
Ein- und Auszahlungen vornehmen. Auch regelmäßige 
Einzahlungen können dort festgelegt werden.

 Besser entscheiden: Das Onlineportal zeigt  mögliche 
Auswirkungen von Ein- und Auszahlungen auf die 
 Zukunftsvorsorge an.

MEHR FREIHEIT

MEHR KLARHEIT

FOURMORE. Ein Zukunftsprodukt der Allianz.

INFORMATIONEN ZU
FOURMORE.
Das neue, vollständig digitale Angebot 
der Allianz Leben für die Altersvorsorge.

www.fourmore.de
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  Weltweite Kapitalmarktchancen: Die Allianz investiert 
in eine Auswahl weltweiter Anlagen mit attraktiven 
Renditechancen.

 Transparente Kostensicht: Keine Überraschungen. 
Wir zeigen jederzeit fair und übersichtlich auf, welche 
Kosten bei FOURMORE anfallen.

Im Einzelnen erheben wir folgende Kosten:

  Einmalig 4 % pro Einzahlung. Diese Kosten werden 
 unmittelbar nach Einzahlung abgezogen.

  Pro Jahr 0,8 % auf den Wert der Zukunftsvorsorge 
für die  Verwaltung des Vertrags. 

  Pro Jahr aktuell 0,15 % für das Management der Kapitalanlage.

*  Beispielhafte Darstellung der Anlage-
aufteilung der ersten Einzahlung: 
Laufzeit 35 Jahre, Alter der Kundin/des 
Kunden bei Abschluss 32 Jahre. Stand: 
30.06.2018.

Die Darstellung zeigt beispielhaft, 
wie bei FOURMORE Geld angelegt wird.*

36 % Aktien 
13 % Schwellenlandanleihen 
14 % Unternehmensanleihen 
3 % Immobilien 

27 % Staatsanleihen 
5 % Hypotheken 
2 % Sonstige

Das Besondere: 

Wenn man sich Geld auszahlen lässt, fallen die einmaligen 
Kosten auf die danach folgen den Einzahlungen bis zur Höhe des 
Auszahlungs betrags (zzgl. etwaiger Steuern) nicht an.

WELCHE KOSTEN FALLEN BEI FOURMORE AN?

 100 % Garantie: Jede einzelne Einzahlung ist zum 
67. Geburtstag des Kunden garantiert, auch wenn die 
Märkte schwanken. 

 Hinterbliebene absichern: Man kann frei bestimmen, 
wer das Geld aus dem FOURMORE-Vertrag nach dem 
 eigenen Tod  bekommen soll.

 Dynamische Garantieerhöhung: Erwirtschaften wir 
ein  hohes Wachstum, führt dies zu einer Erhöhung 
des  Garantiekapitals.

 Hohe Sicherheitsstandards: Wir befolgen aktuelle 
 Datenschutz- und höchste Sicherheitsstandards bei 
der Übermittlung und Speicherung von Daten.

 Bestätigte Expertise: Der Kunde profitiert von einer 
globalen Aufstellung und der langjährigen Erfahrung 
der Allianz Anlageexperten.

 Dynamische Reaktionsmöglichkeiten: Die Allianz 
Anlageexperten überwachen laufend den Kapitalmarkt 
und passen, wenn nötig, die Anlagestrategie an.

© Allianz Lebensversicherungs-AG 2018 
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MEHR WACHSTUM

MEHR SICHERHEIT

66 % Chancenorientiert 34 % Sicherheitsorientiert



MEHR SICHERHEIT IM TRAUERFALL
Die Monuta Sterbegeldversicherung entlastet Angehörige im Todesfall, 
so dass die Bestattungswünsche des Verstorbenen berücksichtigt werden können.

DIE AUSGANGSLAGE
Nicht einmal der Tod ist umsonst - und seit dem Jahr 2004 ist er sogar noch teurer geworden, 
als die gesetzlichen Krankenkassen das Sterbegeld aus dem Leistungskatalog strichen. Es half 
Angehörigen bis dahin, eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen und Hinterbliebene zu 
entlasten. Mit dem Wegfall wurde die Vorsorgeverpflichtung für den Todesfall gänzlich pri-
vatisiert. Die Folgen sind allgemein sichtbar: Viele Hinterbliebene können oder wollen die 
finanziellen Belastungen einer Bestattung nicht tragen. Der Trend zu kostengünstigeren Ur-
nenbestattungen oder anonymen Beisetzungen ist auf deutschen Friedhöfen unübersehbar.

DIE LÖSUNG
Wenn die Wünsche des Verstorbenen für seinen letzten Weg unerfüllbar scheinen kann eine Ster-
begeldversicherung helfen. Die Monuta ist Marktführer dieser Sparte in den Niederlanden und 
seit 2007 auch in Deutschland tätig. Die Bestattungskosten steigen hierzulande stetig an, im bun-
desweiten Durchschnitt liegen sie zwischen 6.000 und 8.000 Euro“, sagt Oliver Suhre, Geschäfts-
führer des Spezialversicherers. Hinzu kommen Folgekosten, wie etwa die Dauergrabpflege.

DAS PRODUKT
Mit der Sterbegeldversicherung der Monuta werden Angehörige im Todesfall spürbar entlas-
tet. Monuta bietet neben der finanziellen Absicherung auch die Möglichkeit, juristisch geprüf-
te Vorsorgedokumente wie eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht zu hinterlegen. 
Auch die Planung und Organisation der Bestattung übernimmt die Monuta auf Wunsch im 
Rahmen der Bestattungsvorsorge. So können Menschen für Ihren Abschied selbstbestimmt 
vorsorgen, ohne Angehörige finanziell zu belasten. Das Eintrittsalter liegt zwischen 18 und 75 
Jahren und die wählbare Versicherungssumme zwischen 3.000 und 15.000 Euro. Die Beitrags-
höhe steigt im Laufe der Jahre nicht an, sondern bleibt über den vorab vereinbarten Zahlungs-
zeitraum gleich. Anschließend werden Versicherte lebenslang beitragsfrei gestellt. Bei einem 
Unfalltod erhält die im Vertrag festgelegte begünstigte Person die doppelte Versicherungs-
summe. Minderjährige Kinder sind bei der Monuta kostenlos mitversichert. 

DER NUTZEN
Niedrige monatliche Beiträge und steigende Bestattungskosten sind gute Argumente für 
den Abschluss der Police. Durch den weltweiten Rückholservice, die steuerfreie Auszah-
lung und die Zusatzleistungen in den Bereichen Bestattungsorganisation und Vorsorgedo-
kumente kann sich die Versicherung auch für jene lohnen, die schon anderweitig finanziell 
vorgesorgt haben. „Wir bauen unsere Serviceleistungen weiter aus und passen sie den Be-
dürfnissen unserer Kunden und ihrer Angehörigen stetig an“, so Suhre.
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MONUTA KOMPAKT
 
- Seit 1923 Spezialversicherer für   
 Sterbegeldversicherungen.
- Mehr als 1,6 Mio. Kunden in   
 Deutschland und den Niederlanden.
- Seit 2007 mit einer Zweigniederlassung
 in Düsseldorf vertreten.
- Über 6,5 Milliarden Euro versichertes
 Kapital.
- Mehr als 150.000 Neukunden im   
 vergangenen Jahr.

PRODUKT KOMPAKT
 
Sicher. 
Lebenslange Absicherung    
und Beitragshöhe garantiert.

Individuell. 
Mit und ohne Gesundheitsprüfung 
möglich.

Flexibel. 
Eintrittsalter von 18 bis 75 Jahren und 
Versicherungssumme von 3.000 
bis 15.000 Euro wählbar.

Kosten. 
Je jünger, desto günstiger:    
Bei 45 Jahren ab 7,79 Euro pro Monat. 

Service. 
Optionale Bestattungsorganisation und 
juristisch geprüfte Vorsorgedokumente.

KEINE ENDE IN SICHT:
BESTATTUNGEN WERDEN IMMER TEURER

Quelle: Stiftung Warentest*angenommene Entwicklung (Monuta)

2012 war eine 
einfache Sarg-
bestattung noch 
etwa 1.000 Euro 
günstiger als heute. 
Wer Angehörige bei 
seiner Beisetzung 
nicht übermäßig 
belasten will, muss 
Vorsorge treffen.

2012

7147
7930

8800

2016 2020*

2500

5000

7500

10000

Durchschnittliche Bestattungskosten in Deutschland
Angaben in Euro



DIE NEUE HAUSRATVERSICHERUNG DER VHV - MODERNER 
VERSICHERUNGSSCHUTZ, GÜNSTIGE BEITRÄGE, FLEXIBLE 
VERTRAGSGESTALTUNG

Was zählt zum Hausrat?
 • Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Dekorationen, Bücher und Geschirr
 • Textilien wie Kissen, Kleidung und Wäsche
 • Elektronische Geräte wie Fernseher, PC, Tablet und Smartphone
 • Wertsachen wie Bargeld, Sparbücher und Schmuck 
 • Werkzeuge und Arbeitsgeräte
 • Sport- und Hobbygeräte
 • Gartenmöbel, -grill, -geräte und sogar Spielzeug auf dem Grundstück

Moderner Hausratschutz geht im besten Fall über die Absicherung der Einrichtungs-, Wert- 
und Gebrauchsgegenstände hinaus und bezieht auch Risiken ein, die sich aus der Nutzung 
moderner Technik ergeben, wie z.B. Betrug im Onlinehandel. Um auf dem aktuellsten Stand 
zu sein, hat die VHV ihre Hausratversicherung überarbeitet und 28 neue Leistungen inte-
griert. Diese erhält nicht nur jeder neue Kunde, sondern auch Bestandskunden profitieren 
automatisch von den verbesserten Leistungen im Rahmen der Leistungs-Update-Garantie: 
Gartengeräte sind inklusive Mährobotern, Gartenmöbeln, Grills, Wäschespinnen, Kleidung 
und Wäsche -neben Diebstahl- auch gegen die Gefahr Feuer auf dem Versicherungsgrund-
stück bis 5% der Versicherungssumme versichert. Darüber hinaus sind jetzt auch Bruch-
schäden an Installationen im Versicherungsschutz inbegriffen.

Die Leistungen des VHV KLASSIK-GARANT können darüber hinaus mit Zusatzleistun-
gen ausgebaut werden. Neben dem Zusatzbaustein Mobilität -einer Reisegepäckversiche-
rung- und dem Baustein Glas, sind auch die Bausteine Elementar I und Elementar II hier 
je nach persönlicher Risikosituation optional buchbar. Dieser Schutz wird vor dem Hinter-
grund zunehmender Wetterextreme immer wichtiger.

Baustein EXKLUSIV mit Best-Leistungs-Garantie
Die VHV leistet auch, wenn man auf Reisen ist. So kann innerhalb der Außenversicherung 
im Baustein EXKLUSIV der Hausrat bei einem Auslandsaufenthalt von bis zu 12 Monaten 
bei Schäden ersetzt werden – sogar bis 51% der Versicherungssumme. Darüber hinaus bietet 
der Zusatzbaustein EXKLUSIV einen erweiterten Versicherungsschutz z.B. bei Schäden, die 
durch Obliegenheitsverletzungen verursacht wurden. Das gilt unter anderem bei einem of-
fen gelassenen Fenster während man außer Haus ist. Die Best-Leistungs-Garantie bietet im 
Schadenfall die besten Leistungen aus allen Hausratversicherungen am deutschen Markt. 
Diese Garantie wurde zusätzlich z.B. um die Cyberklausel und den Einschluss unbenannter 
Gefahren erweitert, um auch die Tücken der digitalen Welt zu berücksichtigen.

Mehr Infos unter:
www.vhv.de
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BEITRÄGE IN DER PFLEGE-
VERSICHERUNG GESTIEGEN
 
Der Beitrag für die Pflegeversicherung 
ist zum 1. Januar 2019 um 0,5% auf dann 
3,05% gestiegen. Finanziert wird er je zur 
Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern. Arbeitgeber werden also um 0,25% 
mehr belastet.

ARBEITGEBER MÜSSEN 
ZUSCHUSS ZAHLEN
 
Seit 2019 ist ein Zuschuss zur betriebli-
chen Altersvorsorge durch den Arbeitge-
ber Pflicht, wenn Arbeitgeber durch die 
Entgeltumwandlung ihrer Mitarbeiter 
Sozialversicherungsbeiträge einsparen. 
Der Zuschuss beträgt 15% des Sparbei-
trags, den die Arbeitnehmer durch Um-
wandlung eines Teiles ihres Gehalts in 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse 
oder eine Direktversicherung einzahlen. 
Verdient also eine Mitarbeiterin 3.000,00 € 
brutto pro Monat, von denen sie 100,00 € 
in eine Direktversicherung einzahlt, dann 
spart der Arbeitgeber dadurch 19,43 € an 
Sozialversicherungsbeiträgen. Seit diesem 
Jahr muss er der Mitarbeiterin 15,00 € zur 
Direktversicherung zuschießen, so dass 
sie 115,00 € in ihre Altersvorsorge einzah-
len kann.
Diese Verpflichtung gilt zunächst für 
Neuzusagen ab dem 1. Januar 2019, ab 
2022 dann für alle bestehenden Verträge. 
Von dieser Regelung kann allerdings in 
Tarifverträgen abgewichen werden.
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GEZIELT VORSORGEN!

Die Immobilienpreise in gefragten Ballungsräumen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. An den Preisen für Kauf oder Bau 
wird sich auch so schnell nichts ändern. Das bedeutet für alle angehenden Bauherren, dass mehr Kapital erforderlich wird. Sorgen 
Sie jetzt dafür vor.

PREISENTWICKLUNG ZEIGT NACH OBEN

Bauherren brauchen mehr Geld: So titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung und verweist darauf, dass trotz niedriger Zinsen die 
Immobilienkäufer immer mehr Geld aufnehmen müssen, um ihren Wohntraum finanzieren zu können. Nach Erhebungen der Fi-
nanzplattform Dr. Klein lag die durchschnittliche Darlehenshöhe im Oktober 2017 bei 204.000 Euro - mehr als je zuvor. Zwar bringen 
die Finanzierenden verstärkt mehr Eigenkapital ein, benötigen aber aufgrund gestiegener Kauf- und Herstellungskosten ein höheres 
Darlehen. Auch die Bundesbank stellte fest: In 2017 sind die durchschnittlichen Immobilienpreise um 6,1 % geklettert. Seit 2011 sind 
die Immobilienpreise in den sieben größten deutschen Städten um mehr als die Hälfte gestiegen. Das Forschungsinstitut Empirica 
analysierte, dass die Immobilienpreise weiter steigen werden, allerdings nicht so stark wie in den Vorjahren.

MIT VORSORGE KONTERN

Gerade junge Leute, die das selbstgenutzte Wohneigentum noch anstreben und auch gerne in den
gefragten Ballungsräumen wohnen möchten, stehen vor der Herausforderung, dass der Traum vom eigenen Heim immer teurer 
wird. Die Preisentwicklung lässt sich auch nicht durch steigende Einkommen auffangen. Unser Rat: Rechtzeitig durch verstärkte 
Vorsorge gegensteuern.

BAUSPAREN IST MEHRFACH WERTVOLL

Warum der Bausparvertrag in Ihren Überlegungen für die zukünftige Baufinanzierung eine „problemlösende“ Rolle spielt, haben wir 
Ihnen nachfolgend zusammengestellt:

 Zinssenkend bei der Finanzierung
Das im Bausparvertrag angesparte Guthaben und das Bauspar-
darlehen decken einen Teil der späteren Finanzierungssumme 
ab. In dieser Höhe ist dann kein weiteres Baudarlehen erforder-
lich. Je niedriger das »große« Baudarlehen, desto niedriger auch 
der Zins dafür, weil die Zuschläge für die höheren Beleihungs-
ausläufe wegfallen. Der Bausparvertrag trägt dazu bei, die er-
forderliche Baudarlehenssumme zu ermäßigen und gleichzeitig 
günstigere Konditionen zu sichern.

 Garantierte Zinsen
Bereits heute sich günstige Zinsen für morgen sichern. In Zeiten 
niedriger Zinsen ist dieser Vorteil besonders wertvoll. Denn die 
aktuell niedrigen Zinsen für Bankdarlehen werden in der Zu-
kunft bestenfalls gleich bleiben, aller Voraussicht aber höher sein 
als heute. Mit dem festen und günstigen Bauspardarlehenszins 
sichern Sie sich eine zinsgünstige Finanzierungslösung.

 Fest und flexibel zugleich
Das Bauspardarlehen muss mit festen monatlichen Raten zu-
rückgezahlt werden – über die gesamte Darlehenslaufzeit. Be-
reits bei Abschluss des Vertrages steht fest, wie hoch die monat-
liche Rate für Ihr Darlehen sein wird. Ein entscheidender Vorteil 
des Bauspardarlehens: Sondertilgungen sind jederzeit in belie-
biger Höhe möglich – bis zur Vollablösung des kompletten Dar-
lehensbetrages. Diese vorzeitige Sondertilgung oder Ablösung 
kostet bei anderen Darlehensarten üblicherweise zusätzliche 
Gebühren. Beim Bauspardarlehen hingegen nicht. So können 
Sie ohne zusätzliche Kosten die Laufzeit Ihres Darlehens durch 

Ihre Sondertilgungen beeinflussen und steuern. Wenn Sie sich 
z.B. aus beruflichen Gründen noch verändern wollen und das 
Eigenheim veräußern wollen, ist es wichtig, über einen Finan-
zierungsbaustein zu verfügen, der ohne zusätzliche Kosten und 
jederzeit abgelöst werden kann.

 Grundschuld und Nachrang
Ein Bauspardarlehen bis 30.000 Euro kann als Blankodarlehen 
vergeben werden, erfordert also keine Grundbucheintragung. 
Allein das Einkommen des Darlehensnehmers dient der Bau-
sparkasse als Sicherheit. 

Bei einem Darlehensbetrag über 30.000 Euro ist eine Grundbuch-
eintragung notwendig. Allerdings begnügt sich das Bauspardar-
lehen bis zu einem Beleihungswert von 100 % bei selbstgenutz-
ten Immobilien auch mit einer nachrangigen Platzierung im 
Grundbuch. Der Beleihungswert wird von der Bausparkasse im 
Zuge der Darlehensbeantragung ermittelt und ist niedriger als 
der aktuelle Marktwert.
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SCHNELL MODERNISIEREN: 
SO FUNKTIONIERT ES! 

Sofort-Modernisierungs-
darlehen z.B.   20.000 Euro
Beispielzinssatz   3,49 %*
Zinssatz fest bis zur Zuteilung
des Bausparvertrages in ca. 8 Jahren

   Monatliche Zins-Rate für
   das Darlehen   58,17 Euro
+ Monatliche Sparrate
   für den Bausparvertrag  90,60 Euro

= Gesamtrate für die
   ersten 8 Jahre  148,77 Euro

   Zins-und Tilgung 
   Bauspardarlehen
   Gesamtrate für die 
   restlichen rd. 7 Jahre
   1 Monat   148,77 Euro

*) Effektiver Jahreszins über die Gesamtlaufzeit 4,15 %
    bei 1,0 % Abschlussgebühr

SOFORT MODERNISIEREN!

Frühlingszeit ist Modernisierungszeit! Sichern Sie sich mit einem Sofort-
Modernisierungsangebot eine zinsgünstige Finanzierung zu festen Raten für 
Ihre Modernisierungsideen. 
Nutzen Sie das zinsgünstige Sofort-Modernisierungsdarlehen »Zins-Garant 
15 Mod«. Sie erhalten das Darlehen für einen Finanzierungsbedarf ab bereits 
5.000 Euro bis zu 30.000 Euro ohne Grundbucheintragung. Ihr Vorteil: Sie 
zahlen über die gesamte Laufzeit von rund 15 Jahren eine gleichbleibende 
Rate. Zusätzlich sind Sondertilgungen möglich, die Ihnen einen noch größe-
ren Freiraum bei der Rückzahlung ermöglichen. Mit diesem flexiblen Finan-
zierungsmodell erfüllen Sie sich Ihre Modernisierungswünsche schnell und 
unkompliziert. 



GESUND UND NATÜRLICH ÄLTER WER-
DEN – MIT DER PASSENDEN KRANKEN-
ZUSATZVERSICHERUNG

Warum die Generation 55 plus eine besondere Form der 
Absicherung benötigt. 

Die Deutschen werden immer älter und das ist erfreulich. Im 
Zuge dieser Entwicklung ist es gerade für die Generation 55 
plus immer wichtiger, sich bewusst mit dem Thema Gesund-
heitsabsicherung auseinanderzusetzen. Denn viele Menschen 
ab 55 Jahren machen sich Gedanken darüber, wie sie möglichst 
lange gesund und fit bleiben können. Das Älterwerden soll keine 
Last sein, sondern ein Vergnügen. Dafür spielt eine entsprechen-
de medizinische Versorgung bzw. Vorsorge eine große Rolle. Die 
Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) genü-
gen diesbezüglich in vielen Bereichen nicht den Ansprüchen der 
Generation 55 plus. 

Konkreter Bedarf besteht bei der Generation 55 plus daher in 
verschiedenen Bereichen, so z.B. bei der Versorgung im Ausland. 
Dort sind die Leistungen der GKV sehr begrenzt. Doch gerade 
Menschen ab 55 Jahren unternehmen oft und gerne Fernreisen. 
Ähnliches gilt für das Thema Sehhilfen. Denn in der GKV gibt 
es keinen Anspruch auf Leistungen für eine Brille, außer bei er-
heblichen Beeinträchtigungen. Menschen ab 55 Jahren verlieren 
jedoch altersbedingt zunehmend an Sehkraft und zählen zur 
Hauptzielgruppe der Optiker. Für die Zähne gilt dasselbe. Re-
gelversorgung in der GKV, steigender Bedarf bei Menschen ab 
55. Gerade hierbei haben ältere Menschen oft den Anspruch, die 
bestmögliche Versorgung zu erhalten, die jedoch ohne entspre-
chende Absicherung sehr kostspielig sein kann. Dieses gilt auch 
und gerade beim Thema Heilpraktiker. Denn zwischen einfach 
nur irgendwie gesund werden und auf natürliche Art gesund 
werden ist eben ein deutlicher Unterschied, den immer mehr äl-
tere Menschen kennen und zu schätzen wissen. 

Wie aber muss der passende Tarif aussehen? Das übliche Stan-
dardprodukt der meisten Versicherer reicht hierfür nicht aus. 
Denn schließlich gibt es oft ein Höchstaufnahmealter und es 
müssen Gesundheitsfragen beantwortet werden. Letzteres 
führt oft zu Risikozuschlägen, Leistungsausschlüssen oder gar 
Ablehnungen. Somit ist ein unkomplizierter Antragsprozess 
schon mal eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Eine große 
Relevanz haben zudem hochwertige Tarifleistungen, ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis und ein ausgezeichneter Service. Im 
Optimalfall ist der Versicherer kein reiner Kostenerstatter, der 
nur Rechnungen überweist, sondern dem Kunden als umfassen-
der Gesundheitsdienstleister zur Verfügung steht. 

Die SDK versteht sich als genau solch ein Dienstleister, genauer 
gesagt als Gesundheitsspezialist, der deutlich mehr bietet als die 
Absicherung im Krankheitsfall. Denn sie bietet ihren Mitglie-
dern auch umfassende Unterstützung und qualitativ hochwer-
tige Informationen.

Mit der privaten Zusatzversicherung 55plus der SDK können 
aktive Frauen und Männer ab 55 Jahren Versorgungslücken 
der gesetzlichen Versicherung schließen. Und das ganz ohne 
Gesundheitsprüfung. Außerdem bietet sie ihren Mitgliedern 
Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen an und unterstützt sie 
so dabei, möglichst gar nicht erst krank zu werden. Im Krank-
heitsfall hilft sie mit fachkundiger Beratung und gezielten Maß-
nahmen. Darüber hinaus stattet die SDK ihre Mitglieder mit 
qualitativ hochwertigen und verständlich aufbereiteten Infor-
mationen aus, damit sie ihre persönliche Gesundheitssituation 
vollumfänglich verstehen und so eigenverantwortlich belastbare 
Entscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheit treffen können.  

Zusatzversicherung 55plus: Später ganz entspannt bleiben.

Mit der Zusatzversicherung 55plus können aktive Frauen und 
Männer der Zukunft beruhigt entgegenblicken. Sie hilft, Kostenri-
siken bei der Gesundheitsvorsorge im Alter deutlich zu verringern. 
Gleich drei verschiedene, günstige Tarifbausteine stehen zur 
Wahl. Je nach Art der Absicherung erstattet die SDK zahlreiche 
Leistungen.

Die Vorteile im Überblick:
 • Zahnersatz, Implantate und Inlays
 • Kunststofffüllungen und Zahnprophylaxe
 • Brillen und Kontaktlinsen
 • Erkrankungen oder Unfälle auf Auslandsreisen
 • Stationäre Kuren
 • Heilpraktikerbehandlungen
 • Bereits ab 8,51 € pro Monat
 • Nur 1 Gesundheitsfrage
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SCHLIESSEN SIE JETZT 
DIE VERSORGUNGSLÜCKE ...
... um später entscheiden zu können, 
wie und wo Sie gepflegt werden möchten.
 
Dank des medizinischen Fortschritts werden wir immer älter. Den 90. oder gar 
100. Geburtstag zu feiern, ist schon heute keine Seltenheit mehr. Mit steigendem 
Alter wächst auch der Bedarf an Hilfsleistungen und Unterstützung.

Wir wollen unsere gewohnte Umgebung möglichst nicht oder erst so spät wie 
möglich aufgeben. Unsere Kinder leben in anderen Städten oder sind in ihrem 
Arbeits- und Familienleben so eingebunden, dass sie die Unterstützung nur 
selten selbst erbringen können. Aus anfänglicher Hilfe wird dauerhafte Unter-
stützung und Pflege.

Der erste Pflegefall in der Familie, meist der Ehemann, wird von seiner 
Frau versorgt. Völlig selbstverständlich aber unbemerkt werden dabei die 
finanziellen Reserven nach und nach aufgebraucht.

Ist der hier noch helfende Partner, meist die Frau, später selbst auf Hilfe 
angewiesen, ist sie im doppelten Sinne verlassen.

Wer dann auf ambulante oder stationäre Pflege angewiesen ist, kann die Kosten 
allein mit den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht tragen. 
Ein Platz im Pflegeheim kostet ca. 3.500 €. Die gesetzliche Pflegeversicherung 
zahlt bei Pflegegrad 4 nur 1.775 €.

Ihr Eigenanteil beträgt bereits jetzt 1.725 €.

Je früher Sie sich kümmern, desto günstiger ist nicht nur Ihr Monatsbeitrag 
sondern auch Ihr Beitragsaufwand über die gesamte Laufzeit.

SeniorenresidenzBetreutes Wohnen

Pflegeheim BEISPIELRECHNUNG
bei stationärer Pflege in Pflegegrad 4

Pflegekosten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,- €
gesetzliche Leistung: . . . . . . . . . . . . . .1.775,-€
Ihr Eigenanteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.725,- €

VERWERTBARES 
VERÖGEN

TIPP

Geh deinen Kindern nicht auf den 
Keks – Sie suchen später mal dein 
Pflegeheim aus.

Einstieg im Alter Beitrag / 35 € Tagessatz Beitrag bis 85 Jahren

35 23,52 € 14.112,00 €

45 38,50 € 18.480,00 €

65 101,22 € 24.292,80 €

Leistungen in nur 5 Jahren Pflegedauer
Von 85-87 Jahren ist der Kunde im 
Pflegegrad 2 und wird ambulant gepflegt

Von 88-89 Jahren ist der Kunde im 
Pflegegrad 3 und wird stationär gepflegt.

36 Monate x 210 € 24 Monate x 1.050 €

7.560,- € 25.200,- €

32.760 € Leistung durch die Concordia.

Fazit: Bei einem Einstiegsalter von 45 Jahren sieht die  Rechnung wie folgt aus: 

32.760 € Leistung – 18.480 € gezahlte Beiträge = 14.280 € rausgeholt

Von der besseren Versorgung und dem höheren Lebenswert im hohen Alter 
ganz zu schweigen! Wer sich rechtzeitig  Gedanken macht profitiert doppelt!
Interessiert? Dann melden Sie sich bei uns.

Kinder sind für ihre Eltern unterhalts verpflichtet, 
sofern sie über ein entsprechendes Einkommen 
verfügen.

1

Alle Renten- und 
Pflegeversicherungen

3 Sonstiges 
verwert bares 
Vermögen

2

Ihre Sparbücher 
& Wertpapiere

Ihr Besitz
4
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PARTNER:

Vermittlerstatus
Erstinformation zum Vermittlerstatus

Versicherungsmakler im Sinne des §34 d Abs. 1 GewO. Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO: Industrie– und 
Handelskammer

Der Versicherungsmakler und der Handelsvertreter des Versicherungsmaklers sind im Vermittlerregister registriert; Register-Nummer: 
D-6CFR-KMSIX-44

Die Eintragung im Vermittlerregister kann überprüft werden bei der gemeinsamen Stelle gemäß § 11 a Abs. 1 GewO:
Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Tel.: 0180/5005850 
(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen)
Fax: 030/203081000
eMail: infocenter@berlin.dihk.de
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Gegenstand der Tätigkeit ist vordergründig die Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Ausgeschlossen sind Steuer– und Rechtsberatung.
Der Makler bestätigt, dass er nicht vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren Versicherungs-
unternehmen zu tätigen.

Der Versicherungsmakler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an 
einem Versicherungsunternehmen. An dem Versicherungsmakler hält keine Versicherungsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare 
Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals.

Beschwerdestelle für die außergerichtliche Streitbeilegung:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 0632
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken– und Pflegeversicherung
Postfach 06 0222
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsfrau der privaten Bausparkassen
Postfach 30 3079
10730 Berlin
www.bausparkassen.de
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Pestalozzistr. 35a
93133 Burglengenfeld

Telefon: 09471 - 80 81 54
Telefax: 09471 - 80 88 19

a.duschinger@makler-opf.de
www.makler-opf.de

EINKOMMENSGRENZEN 
GESTIEGEN
 
Für alle Steuersätze sind die Einkom-
mensgrenzen 2019 um 1,84% gestiegen. 
Das kommt allen Steuerzahlungen zu-
gute. Damit soll verhindert werden, dass 
Einkommenssteigerungen im Falle einer 
Inflation durch den progressiven Steuer-
satz aufgezehrt werden.

NEUE FREIBETRÄGE
 
Der Grundfreibetrag, auf den keine Ein-
kommenssteuer gezahlt werden muss, ist 
seit 2019 auf 9.168,00 € erhöht.

MEHR KINDERGELD
 
Ab dem 1. Juli 2019 wird das Kindergeld 
erhöht: Für das erste und zweite Kind 
bekommen Eltern dann 204,00 €, für das 
dritte Kind 210,00 € und für jedes weitere 
Kind 235,00 € im Monat.

HÖHERER KINDERFREIBETRAG
 
Der Kinderfreibetrag ist seit Januar auf 
2.490,00 € oder bei zusammen veranlag-
ten Eltern auf 4.980,00 € erhöht.


